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Anwesenheit in der letzten Ferienwoche 
Pädagogischer Dienst (PD) – „Neues“ Dienstrecht 

 

Das Landesvertragslehrpersonengesetz – LVG regelt in § 12 Abs. 2 die 

Anwesenheitspflicht für Lehrpersonen im Pädagogischen Dienst (PD). 

 

 

 Lehrer*innen haben Anspruch auf Urlaub in der Zeit der Hauptferien, 

welcher frühestens mit dem Montag vor Beginn des folgenden 

Schuljahres endet, wenn: 

 

o für die klaglose Erledigung dringender Amtsgeschäfte vorgesorgt ist 

o nicht besondere dienstliche Rücksichten (Abhaltung von Prüfungen 

u. dgl.) die persönliche Anwesenheit am Dienstort erfordern 

 

 Die Einbindung in Vorbereitungsarbeiten ist daher ab einschließlich 

Dienstag der letzten Ferienwoche zulässig. Eine Ortsabwesenheit (aus 

Urlaubsgründen) ist nicht zu empfehlen. 

 

 Man kann somit an diesen vier Tagen von der Schulleitung zu dienstlichen 

Tätigkeiten eingeteilt werden, es ist aber kein Muss. 

 

 Sollte es keine dienstlichen Tätigkeiten geben, ist die Anwesenheit am 

Schulstandort nicht notwendig. Es gilt daher quasi eine 

„Abrufbereitschaft“. 

 

Wenn du Fragen dazu oder zu anderen dienstrechtlichen Themen hast, dann 

wende dich vertrauensvoll an uns. 
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